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Zeichenerklärung Verfahrensvermerke / Ausfertigung

Stadtplanausschnitt

1. Planungsrechtliche Festsetzungen nach BauGB Einleitungs- und Aufstellungsbeschluss gemäß
§ 12 Abs. 1 und Abs. 2 BauGB
i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB, § 74 Abs. 7 LBO am ...............

Öffentliche Auslegung gemäß 
§ 3 Abs. 2 BauGB, § 74 Abs. 7 LBO von ............... bis ...............

Satzungsbeschluss gemäß
§ 10 Abs. 1 BauGB und § 74 Abs. 7 LBO am ...............

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan und die örtlichen Bauvorschriften sind unter 
Beachtung des vorstehenden Verfahrens als Satzung beschlossen worden. Sie werden 
hiermit ausgefertigt.

Karlsruhe,

Dr. Frank Mentrup
Oberbürgermeister

In Kraft getreten
(§ 10 Abs. 3 Satz 4 BauGB, § 74 Abs. 7 LBO)
mit der Bekanntmachung am ...............

Beim Stadtplanungsamt zu jedermanns 
Einsicht bereitgehalten:
(§ 10 Abs. 3 Satz 2 BauGB, § 74 Abs. 7 LBO) ab ...............
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